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ten» am 10 November 1973 in Bern stattgefunden
hat wurden in Würdigung ihrer großen Verdienste

die ersten zwei Ehrenmitglieder ernannt Edi
Suter (Oberwil ZG) und Otto Tschampion (Gren-
chen SO)
Edi Suter langjähriger Oberstufenlehrer und heute

hauptamtlicher Leiter der Interkantonalen
Oberstufenkonferenz (Ausbildungsstelle fur
Reallehrer), war im Jahre 1967 Glundungsmitglied der
kso und bis 1973 deren Vizepräsident gewesen
Sekundarlehrer Otto Tschampion, ebenfalls
Grundungsmitglied der kso und wahrend sechs Jahren

Zentralkassier, amtete wahrend 45 Jahren
als Primär- und Sekundarlehrer im Kanton Solo-
thurn Vor einiger Zeit war er bereits als Dank
fur seine langjährige Prasidentenarbeit Ehrenmitglied

des Solothurnischen Sekundarlehrervereins
geworden

Uri:
Lehrer in der «Boutique»

-wa- Ein interessanter Versuche wurde dieser Tage

mit der Eröffnung einer sogenannten
Lehrerboutique im Lehrerseminar Uri in Altdorf gestartet

Zweck dieser Lehrerboutique, die von den

zwei Psychologen Rektor Karl Aschwanden
Lehrerseminar Altdorf, una Josef Arnold, Schulpsychologe,

Fluelen, ins Leben gerufen wurde, ist
es als eine Form der permanenten Fortbildung
allen 300 Lehrern im Kanton Uri Gelegenheit zum

gegenseitigen Kontakt sowie zum Erfahrungsund

Informationsaustausch zu bieten Trager der
Lehrerboutique ist der kantonale Lehrerverein
Uri, welcher auch die Finanzen zur Verfugung
stellt Der Besuch der Lehrerboutique ist fur Lehrer

des Kantons Uri unentgeltlich Nebst den
zwei Gründungsmitgliedern steht auch eine Leg-
asthenietherapeutin, Frau Beatrice Aschwanden,
Burglen, als standige Mitarbeiterin zur Veifu-
gung
Die Lehrerboutique ist jeden Mittwoch von 14

bis 19 Uhr geöffnet Nebst speziellen Veranstaltungen,

die mittels separatem Monatsprogramm
den Lehrkräften mitgeteilt werden, stehen auch
standige Einrichtungen wie Bucherausstellung
mit Bestellservice Demonstration und Ausleihe
von Therapie- und Fordermaterial, Informationsstand

des KLVU und der Erziehungsdirektion
Unterrichtsvorbereitungsraum mit Demonstration
von Lehrmitteln und allen gebräuchlichen
Schulbuchern Besprechungen mit dem kantonalen
Schulpsychologen ohne Voranmeldung, eine
Handbibliothek mit Nachschlagwerken und
Fachliteratur ein Vervielfaltigungsservice fur Arbeitsblatter

sowie ein Kaffeehock in der Eingangshalle

mit Gelegenheit zum ungezwungenen Kontakt
und Erfahlungsaustausch zur Verfugung
Der Lehrerboutique in dieser Form (unter
privater Organisation) erstmalig in der Schweiz -
war bereits ein großer Erfolg beschieden,
besuchten doch rund 90 Lehrkräfte, das heißt rund
ein Drittel des Kantons, die «Premiere» Besonders

erwähnenswert erscheint uns die Mitarbeit
des Schulpsychologen, kann doch dieser, als
prophylaktische Maßnahme dahingehend auf die
Lehrerschaft wirken, daß gewisse Probleme gar
nicht erst zum Ausbruch gelangen

Obwalden:
Schulgesetzrevision mit großer Tragweite

Folgende Begebenheiten gaben den Anstoß zur
heutigen Teilrevision

Am 22 Januar 1971 trat der Kanton Obwalden
dem Konkordat über die Schulkoordination bei
und ging dabei die Verpflichtung ein, die
Schulgesetzgebung hinsichtlich Schuleintrittsalter,
Dauer der Schulpflicht, Schuljahresbeginn und
Ausbildungsdauer bis zur Matura anzugleichen
- Am 2 Juli 1971 wurde im Kantonsrat eine Motion

eingereicht, die den Regierungsrat
beauftragte, eine neu konzipierte Schulgesetzvorlage
auszuarbeiten Der als Postulat entgegengenommene

Vorstoß enthalt u a die Forderung eines
konkreten Schritts zur Behebung des Lehrermangels

durch einen Grundsatzentscheid über die
Errichtung eines Unterseminars im Raum
Unterwaiden

Die Schulgesetzrevision laßt sich in sieben Punkte

gliedern
- Der Kantonsrat wird ermächtigt die Errichtung
und Fuhrung eines kantonalen Lehrerseminars
als Unterseminar oder als voll ausgebautes
Seminar zu beschließen und Vereinbarungen über
eine Beteiligung des Kantons an auswärtigen
Seminarien zu genehmigen
- Mit drei Artikeln wird der Kindergarten als
Institution des öffentlichen Unterrichtswesens in
das Schulgesetz aufgenommen Die Errichtung
von Kindergarten ist den Gemeinden freigestellt
Der Besuch des Kindergartens ist freiwillig

Das Schuleintrittsalter wird in Anpasung an
das Konkordat etappenweise bis zum Jahr 1977

neu geregelt Die Kinder werden in dem Jahr
schulpflichtig, in welchem sie bis zum 30 April
das sechste Altersjahr erfüllt haben

- Die Schulpflichtdauer wird auf acht Jahre
festgelegt, nachdem alle Gemeinden das 8 Schullahr

eingeführt haben
Entsprechend der allgemeinen Entwicklungstendenz

in der Schweiz und im Ausland soll die
Einfuhrung der neunten Schulklasse ermöglicht
werden Durch Gemeindeversammlungsbeschluß
kann der Besuch dieser Klasse obligatorisch
erklart werden

Aus Kantonen und Sektionen



- Die allgemeine Fortbildungsschule fur Schuler
ohne Berufslehre, die nicht in der Landwirtschaft
tatig sind, wird in Zukunft als Berufsvorbereitungsschule

gefuhrt werden Dieser neue Schultypus

wird im Gewerbeschulhaus untergebracht
- Das landwirtschaftliche Bildungswesen mußte
an die neuen bundesrechtlichen Vorschriften, mit
denen entsprechende Subventionsbestimmungen
verknüpft sind, angepaßt werden Damit werden
die gesetzlichen Grundlagen fur den Betrieb der
Landwirtschaftsschule in Giswil geschaffen

Toni Wolfisberg

Luzern:
Um den Behinderten zu dienen

Welche Ansprüche und Bedurfnisse zur Errichtung

der Schweizerischen Zentralstelle fur Heil-
padagogik (SZH) gefuhrt haben, erfuhr man aus
dem Referat von Dr E. Bonderer, Zurich, anlaßlich

der offiziellen Eröffnung dieser Stelle. Offiziell

deshalb, weil de facto die SZH bereits seit
einem vollen Jahr arbeitet Und obwohl die
Finanzierung dieser Diensteinrichtung noch immer
nicht gesichert ist, hat die neue Institution ihre
Existenzberechtigung in diesem ersten Jahr ihres
Bestehens bereits klar erbracht. Dies alles betonte

Dr Bonderer, der bei dieser offiziellen Feier
zahlreiche Gaste und Behordevertreter begrüßen
konnte Er sprach dann sowohl den Initianten
der Stelle wie den Spendern, die diese Neugrun-
dung ermöglicht haben (neben Pro Infirmis und
ahnlichen Institutionen gehört auch der Verein
der Eltern und Freunde geistig Behinderter und
das Bundesamt fur Sozialversicherung dazu), wie
auch dem Leiter der Stelle, Dr Alois Burli, seinen
Dank aus

Beratungs- und Begutachtungsstelle
Dank der Invalidenversicherung konnten fur die
notwendigen Einrichtungen der Behindertenhilfe
Mittel flussig gemacht werden Es werden jedoch
auch stets steigende Ansprüche an die Behindertenhilfe

gestellt Die Vielfalt der heilpadagogi-
schen Institutionen ist erfreulich, doch ist unter
den einzelnen Stellen vermehrte Koordination
und Kooperation notwendig Das Bundesamt fur
Sozialversicherung, IV, Fachorganisationen und
Elternverbande verlangen vermehrt nach einer
neutralen Beratungs- und Begutachtungsstelle
fur die verschiedenen Ausbildungsvorhaben All
diesen Aufgaben soll die neugeschaffene SZH

dienen, die sich auch mit dem Ausbau des
Ausbildungswesens befassen wird, denn noch fehlen

die rechtlichen und finanziellen Grundlagen
fur diesen so nötigen Ausbau Der Heilpadagoge
aber braucht, um seiner verantwortungsvollen
Aufgabe gerecht werden zu können, eine
sorgfaltige und qualifizierte Ausbildung
Regierungsrat Dr. Walter Gut freute sich in seiner
Eigenschaft als Erziehungsdirektor über die

Gründung der SZH, wies darauf hin, daß Dr
Ignaz Troxler bereits im 19 Jahrhundert versucht
habe, im Kanton Luzern eine Sonderschule fur
geistig behinderte Kinder zu schaffen und daß
seit 1906 die Anstalt Hohenrain besteht Luzern
hat also einen «guten Boden» fur die SZH Heil-
padagogik ist ein Zweig der allgemeinen Erziehung,

der von besonderer Wichtigkeit ist Heil-
padagogen haben nicht nur die Aufgabe, Behinderte

entsprechend ihren Fähigkeiten zu schulen,
sondern ihnen den Sinn ihres Lebens zu erschließen

Der Kanton Luzern blickt - so versicherte
Dr Gut - voll Wohlwollen auf die SZH und hofft,
dieses Wohlwollen auch durch materielle
Beihilfe zum Ausdruck bringen zu können Professor
Dr E Montalta, Leiter des Heilpadagogischen
Institutes der Universität Freiburg, uberbrachte
die Gruße und Wunsche «seiner» Universität
Gegenstand der Heilpadagogik
PD Dr EE Kobi (Institut für Spezielle Pädagogik
und Psychologie, Universität Basel), umriß in
seinem Referat Gegenstand und Aufgabenbereich
der Heilpadagogik und Heilerziehung, die sich
mit der Erziehungs- und Bildungsproblematik
physisch und/oder psychisch behinderter Kinder
und Jugendlicher sowie mit der Beratung deren
Eltern befaßt
Dr A Burli, Luzern, sprach über Aufgaben und
Tätigkeit der SZH, die vom Verband der
Heilpadagogischen Ausbildungsinstitute der Schweiz vor
einem Jahr gegründet wurde Die SZH soll - wie
schon erwähnt - zur gesamtschweizerischen
Koordination und Kooperation auf dem Gebiet der
Heilpadagogik beitragen und allen zustandigen
Behörden, Fachorganisationen und
Berufsberatungsstellen dienen Sie soll überdies auf dem
Gebiet der Aus-, Weiter- und Fortbildung von
Heilpadagogen, sowie auf dem Gebiet der
heilpadagogischen Forschung tätig sein

Schon im ersten Jahr hat sich gezeigt, daß die
SZH ein breites Tätigkeitsfeld und zahlreiche
Aufgaben hat und auch in Zukunft haben wird
Sie kann diese Aufgaben aber nur erfüllen, wenn
der entsprechende finanzielle und personelle
Aufbau ermöglicht wird («Vaterland»)

Mitteilungen

Schultheater
Ein tip Wer über neuerscheinungen auf dem
gebiete des schulspiels orientiert bleiben will,
bestelle die ausgezeichneten «beratungsblätter»
von Marcel Heinzelmann, sekundarlehrer, Bützi-
ackerstraße 36, 8406 Winterthur. Gegen einen un-
kostenbeitrag von nur 5 franken verschickte kol-
lege Heinzelmann kürzlich 23 vervielfältigte be-
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